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Aktuelle BuS-Dienst-Informationen vom Betriebsarzt und  
von Praxisbegehungen

Fristen zur arbeitsmedizinischen 
Vorsorge
Im Juli 2016 wurde die neue Arbeitsme-
dizinische Regel AMR 2.1 „Fristen für die 
Veranlassung/das Angebot arbeitsmedi-
zinischer Vorsorge“ bekannt gegeben. 
Mit dieser Regel wurde eine Vereinheit-
lichung der bisher differierenden Unter-
suchungsfristen vorgenommen. 
– So muss die erste Vorsorge innerhalb 

von drei Monaten vor Aufnahme einer 
Tätigkeit veranlasst oder angeboten 
werden. 

– Die zweite Vorsorge erfolgt nach 
zwölf Monaten. Eine Ausnahme bil-
den z. B. die Vorsorge aufgrund von 
Feuchtarbeit sowie einer Exposition 
gegenüber hautsensibilisierend 
wirkenden Gefahrstoffen. In diesem 
Zusammenhang muss die zweite 
Vorsorge bereits nach sechs Monaten 
veranlasst oder angeboten werden. 

– Jede weitere Angebots- oder Pflicht-
vorsorge erfolgt alle 36 Monate. 

Die genannten Fristen dürfen nicht 
überschritten werden. Eine Fristverkür-
zung kann durch den Arbeitsmediziner 
oder Betriebsmediziner vorgenommen 
werden, sofern dies für notwendig ge-
halten wird. Hier kann der Arzt oder die 
Ärztin die weitere Frist individuell festle-
gen. Eine Fristverkürzung kann sich auch 
aus der Gefährdungsbeurteilung nach 
Beratung durch den Arzt oder die Ärztin 
ergeben und festgelegt werden.
Für die Zahnmedizin gilt die ehemals  
„G 42“ genannte Vorsorge zu biologi-
schen Arbeitsstoffen unverändert als 
Pflichtvorsorge (siehe ArbmedVV An-
hang Teil 2). Diese ist gemäß der aktuell 
gültigen Fristen durch den Arbeitgeber 
für den Beschäftigten zu veranlassen. 
Inhaltlich zu berücksichtigen sind die 

Gefährdungen durch Hepatitis B- und 
Hepatitis C-Viren einschließlich Angebot 
zur Grundimmunisierung gegen Hepa-
titis B-Viren (sofern noch nicht vorhan-
den).

Impfung gegen Hepatitis B

Zum 01.01.2017 hat die Sächsische 
Impfkommission (SIKO) die neue Impf-
empfehlung E 1 veröffentlicht. Nach 
erfolgreicher Grundimmunisierung 
gegen die Hepatitis B und einem nach-
gewiesenen AntiHBs-Wert > 100 IU/l 
besteht eine lebenslange Immunität. 
Eine erneute Impfung gegen Hepatitis B 
ist nicht mehr notwendig, ebenso keine 
erneute Kontrolle des AntiHBs-Wertes. 
Eine Auffrischungsimpfung 10 Jahre 
nach der Grundimmunisierung ist nur 
noch für immunsupprimierte Personen 
empfohlen.

Behördliche Praxisbegehungen 
und Validierung
Seit dem IV. Quartal 2014 führt die zu- 
ständige Behörde Landesdirektion Sach-
sen vorab angekündigte Kontrollbege-
hungen zur (Zitat der Ankündigung) 
„Überprüfung der Aufbereitung von 
Medizinprodukten“ durch. Schwer-
punkt ist das Vorhandensein von (Zitat) 
„Unterlagen zur Validierung aller Ar-
beitsschritte der Aufbereitung in Ihrer 
Praxis“. 
Im Zahnärzteblatt Sachsen Heft 12/2016, 
S. 6 wurde von einem Vertreter der 
Landesdirektion ein erster Kurzbericht 
der bis dahin geprüften ca. 350 Praxen 
gegeben.
Seit Oktober 2014 bietet der BuS-Dienst 
der Landeszahnärztekammer ein Kam-
merinternes Validierungskonzept als 
„Leistungsbeurteilung des gesamten 

Aufbereitungsprozesses“ an, welches 
inhaltlich mit der Behörde abgestimmt 
wurde und die gesetzlichen Anforde-
rungen erfüllt. Diese Leistung steht 
jedem Zahnarzt in Sachsen, auch den 
in Gesundheitsämtern/Jugendzahnkli-
niken Tätigen sowie den BuS-Nichtteil-
nehmer-Praxen, zur Verfügung. Zuletzt 
wurde dazu im Zahnärzteblatt Sachsen 
Heft 11/2016, S.15, informiert (Gebüh-
ren!).

Rund 45 Prozent vom BuS-Dienst 
validiert
Seit Juli 2013 findet der 5. Turnus der 
BuS-Beratung in den Praxen statt, wobei 
derzeit über 70 % der BuS-Teilnehmer-
praxen aufgesucht wurden. Durch das 

Zum Entfall der Hepatitis-B-Auffrisch-Impfungen und Erfahrungen von über zwei Jahren Praxisbegehungen/Validierung

Beratungsmuster RDG mit Messgeräten und 
Reinigungsindikator (Oberkorb hinten)
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Einbeziehen der Validierungs-Leis-tung 
in die BuS-Beratung ab Oktober 2014 
konnten bisher ca. 1.100 Praxen  
(45 Prozent) und einige Gesundheitsäm-
ter das Leistungsangebot „Validierung“ 
in Anspruch nehmen und erhielten, ggf. 
mit Auflagen für Veränderungen, eine 
entsprechende Bescheinigung eines va-
lidierten Aufbereitungsprozesses. Dies 
umfasst umfangreiche Checklisten aller 
Arbeitsschritte der Aufbereitung und 
thermophysikalische Messprotokolle der 
beiden aufbereitenden Geräte Autokla-
ven bzw. Thermodesinfektoren (RDG). 
Praxisinhaber, die vor Oktober 2014 
vom BuS-Dienst (d. h. noch ohne Validie-
rungsangebot) aufgesucht wurden, 
haben selbstverständlich die Möglich-
keit, einen separaten Termin mit der 
Landeszahnärztekammer zu vereinba-
ren. Ansprechpartner ist Frau Maasberg, 
Telefon 0351 8066277.
Die Erfahrungen zeigen, dass es nicht zu 
empfehlen ist, damit zu warten, bis die 
Behörde vor der Tür steht.

Start zur 2. Runde steht bevor

Die thermophysikalischen Messungen 
von RDGen und Autoklaven sind keine 
einmaligen Ereignisse, sondern in nor-
mativen Zeitabständen zu wiederholen. 
In Anlehnung an eine DIN-Norm für 
Dampf-Klein-Sterilisatoren wird für 

eine „Erneute Leistungsbeurteilung“ 
ein Zeitraum von 2 bis 2,5 Jahren als 
angemessen angesehen. Ab ca. April 
2017 wird der BuS-Dienst für die Praxen, 
die den Recall gewünscht haben, damit 
beginnen. 

Validierungen anderer Anbieter

Die Leistung „Validierung“ gibt es auch 
von gewerblichen Anbietern (Dental-
Depots, Gerätehersteller, Validie-
rungsfirmen u. a.). Die Landesdirektion 
Sachsen verweist auf z. T. sehr große 
Auffassungsunterschiede der Validierer 
zum Umfang und Wiederholturnus. Da 
die Auswahl eines Validierers dem Pra-
xisinhaber frei steht, sollte aber darauf 
geachtet werden, dass der gesamte Auf-
bereitungsprozess (von Vorreinigung 
über Desinfektion bis Verpackung und 
Sterilisation) betrachtet werden muss. 
Eine ausschließliche Geräte-Validierung, 
z. B. des RDG oder des Autoklaven, ist 
nicht ausreichend und wird von der Be-
hörde beanstandet.
Die Landesdirektion betont, dass die 
vielfach angebotene „Revalidierung“ 
nur dann erforderlich ist, wenn sich der 
gesamte Prozess geändert hat, z. B. wenn 
durch Anschaffung eines RDG die manu-
elle Eintauchdesinfektion und anschlie-
ßende unverpackte Sterilisation entfällt. 
Anderenfalls erachtet die Behörde eine 
erneute Leistungsbeurteilung mittels 
thermoelektrischer Messung („Logger-
prüfung“) als ausreichend.

Details aus den Praxisbegehungen

Beanstandungen bzw. Hinweise ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit:
– Keine Heißluft-Sterilisatoren! Obsole-

tes Verfahren (keine Messmöglichkeit 
bekannt)

– Nur Dampfsterilisatoren/Autoklaven 
mit aktiver Luftevakuierung (B- bzw. 
S-Zyklus) und i.d.R. chargenbezoge-
nem Helixtest

– Mikrobiologische Tests („Sporenpäck-
chen“) entfallen, da obsoletes Verfah-
ren

– Nur maschinelle Sterilisations-Doku-
mentation (Drucker, Chip, USB-Stick, 
Netzwerk), sofern ein Anschluss dafür 
am Autoklaven vorhanden. Kein ma-
nuelles „Steribuch“ als alleinige Doku-
mentation

– Freigabedokumentation (z. B. manu-
elle Liste mit Unterschrift) für RDG, 
da semikritische Instrumente im All-
gemeinen nach Aufbereitung im RDG 
freigegeben werden

– Reinigungsüberprüfung des RDG, 
z. B. mittels Indikatoren oder Protein- 
Check- Verfahren in angemessenen 
Zeitabständen, da Prozessabweichun-
gen zeitnah erkannt werden müssen

– Qualität der Siegelnähte beim Ein-
schweißen prüfen („seal-check“ z. B. 
in monatlichen Abständen), um Ver-
schleiß des Schweißgerätes zu erken-
nen

– Aufreißlaschen bei Verpackungen 
unter Beachtung der Aufreißrichtung 
(Symbol!) vorsehen

– Keine sog. Selbstsiegelverpackung 
(„Klebetüten“) verwenden; Siegelge-
rät erforderlich

– Aufbereitung der Übertragungsins-
trumente (Winkelstück, Turbine) nach 
jeder Benutzung, d. h. Reinigung 
sowie Desinfektion außen und innen 
mit mehreren Möglichkeiten: unver-
packte (Schnell-)Sterilisation; RDG; 
manuelles chemisches Sprühverfahren 
mittels spezieller Adapter; spezielle 
Komplexgeräte (auf Basis Dampf oder 
chemischem Sprühverfahren)

– Vorhandensein praxiskonkreter Ar-
beitsanweisungen für alle manuellen 
Aufbereitungsschritte, auch für o.g. 
chemisches Sprühverfahren für Win-
kelstücke/Turbinen sowie Einschweiß-
geräte ohne eingebaute Schweißzeit- 
Abschaltautomatik

– Unzureichende Sachkenntnis des Per-
sonals bzw. fehlende betriebsärztliche 
Vorsorge (G42)

– Fehlende Wartungen der Aufberei-
tungsgeräte: Herstellerangaben be-
achten

– Trennung unreiner/reiner Bereich: 
räumlich oder ggf. auch zeitlich!

Autoklav mit Temperatur-Druck-Logger und 
mehreren Temperaturmesspunkten
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Schnellsterilisatoren z. T. veraltet

In der Vergangenheit waren soge-
nannte „Schnell-“ oder „Kassettenste-
rilisatoren“ vorzugsweise zur raschen 
Aufbereitung von Hand-/Winkelstücken 
beziehungsweise Turbinen sehr ver-
breitet. Diese Geräte (z. B. Statim, Me-
laquik, Sterimaster), hergestellt bis ca. 
2003, arbeiteten im Allgemeinen ohne 
aktive Luftevakuierung. Sie erfüllen 
damit nicht die Anforderungen eines 
B- oder S-Zyklus und dürfen für Hohl-
körper-Instrumente nicht mehr benutzt 
werden. 
Heutige Geräte weisen bereits in dem 
Namen des Gerätes (z. B. „Statim 
2000S“) oder des Programmes (z. B. 
„Hohlkörper unverpackt 3,5 Min. S“) auf 
die Einhaltung der Anforderung hin. 

Gesetzesänderung zum Januar 2017

Am 01.01.2017 traten einige gesetzliche 
Änderungen des Medizinprodukte-
rechts in Kraft. Die Medizinprodukte-
betreiber-Verordnung (MPBertreibV) 
bestimmt nunmehr, dass die Aufberei-
tung nur von Personen mit aktuellen 
Kenntnissen/Ausbildungen ausgeführt 
werden darf und zusätzlich in der Beur-
teilung der Aufbereitung weisungsfrei 
zu stellen sind (§§ 5 und 8). Praxisper-
sonal mit erfolgreich abgeschlossener 
zahnmedizinischer Ausbildung erfüllt 
die Anforderungen an die Durchfüh-
rung der Aufbereitung und Freigabe 
von Medizinprodukten.
Für Einrichtungen mit mehr als 20 Be-
schäftigten ist auf deren Internetseite 
eine sachkundige Person als „Beauftrag-

ter für Medizinproduktesicherheit“ mit 
E-Mail-Adresse zu benennen (§ 6).
Die bekannten sicherheitstechnischen 
Kontrollen z. B. von Elektrochirurgie- 
Geräten („Elektrotomen“) oder Laser-
geräten sind nicht mehr nach Hersteller-
angaben, sondern einheitlich nach max. 
2 Jahren durchzuführen (§ 11). Damit 
verlängern sich die häufig jährlich gefor-
derten Geräteprüffristen auf zwei Jahre.

Dr. med. Mirella Nowak
Dr.-Ing. Bernd Behrens

GOZ-Telegramm
Frage

Antwort

Beispiel

Quelle

Mit welcher Gebühr wird die Heilinjektion berechnet?

Für die Berechnung der Leistungserbringung der Heilinjektion steht dem Zahnarzt die 

– Geb.-Nr. 267 GOÄ (Medikamentöse Infiltrationsbehandlung im Bereich einer Körperregion, auch paraverteb-
rale oder perineurale oder perikapsuläre oder retrobulbäre Injektion und/oder Infiltration, je Sitzung) bzw. die

– Geb.-Nr. 268 GOÄ (Medikamentöse Infiltrationsbehandlung im Bereich mehrerer Körperregionen (auch eine 
Körperregion beidseitig), je Sitzung)

zur Verfügung.

Das verwendete Medikament kann als Auslagenersatz gemäß § 10 GOÄ geltend gemacht werden bzw. als  
Privatrezept zu Händen des Zahnarztes verordnet werden.

Ein Beispiel für die Berechnung der Heilinjektion kann die Anwendung von OraVerse® zur Verkürzung/ 
Aufhebung des Taubheitsgefühls nach Lokalanästhesie sein.

Paragraph 6 Abs. 2 der GOZ regelt den Zugriff des Zahnarztes auf die GOÄ.
Demgemäß sind Vergütungen nach den Vorschriften der GOÄ zu berechnen, soweit die Leistung nicht als  
selbstständige Leistung oder Teil einer anderen Leistung in der GOZ enthalten und in den für den Zahnarzt  
geöffneten Bereichen der GOÄ aufgeführt ist.

Beispiel 1  Anwendung Heilinjektion in regio 45 
 – 1 x Geb.-Nr. 267 GOÄ berechnungsfähig

Beispiel 2 Anwendung Heilinjektion in regio 36 und regio 45
 – 1x Geb.-Nr. 268 GOÄ berechnungsfähig

GOÄ
GOZ-Infosystem http://goz.lzk-sachsen.org

http://phb.lzk-sachsen.org


